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Pläne

Plan 1 Verkehrslärm: Prognose-Nullfall 2035, erheblicher baulicher Eingriff: Beurteilungs-
pegel an repräsentativen Immissionsorten

Plan 2 Verkehrslärm: Prognose-Planfall 2035, erheblicher baulicher Eingriff: Beurteilungs-
pegel an repräsentativen Immissionsorten

Plan 3 Verkehrslärm: Differenz Prognose-Nullfall 2030 zu Prognose-Planfall 2030, Wesent-
liche Änderung: Beurteilungspegel an repräsentativen Immissionsorten

Tabellen im Anhang

Tab. 1 Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen
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1. Aufgabenstellung

Die Stadt Mühlacker plant im Norden des Stadtteils Lienzingen ein neues Bau-
gebiet. Zur planungsrechtlichen Sicherung der vorgesehenen Siedlungserweite-
rung wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Ausgehend von der Realisierung der
Baugebietsvariante 2 mit 61 Bauplätzen sowie der Anbindung an die L 1134 /
Zeisersweiherstraße hat sich das Land Baden-Württemberg bereit erklärt, die
L 1134 im Bereich des Wohngebietes ‘Am Spottenberg’ zu begradigen. 

Nach den Regelungen der VLärmSchR 97, Abschnitt VI, Kapitel 10.1 (2), handelt es
sich bei der Begradigung der L 1134 um einen erheblichen baulichen Eingriff in
den Straßenraum, der im Hinblick auf das Vorliegen einer schalltechnisch we-
sentlichen Änderung zu beurteilen ist.

Eine wesentliche Änderung im Sinne der 16. BImSchV, § 1 Absatz 2, Satz 2, ist ein
solcher erheblicher baulicher Eingriff dann, wenn durch diesen Eingriff der bisher
vorhandene Lärmpegel in schützenswerten Gebieten oder an schützenswerten
Anlagen

< um mindestens 3 dB(A) erhöht wird (was tatsächlich bereits bei 2,1 dB(A) zu-
trifft, da die Pegelzunahme ganzzahlig aufzurunden ist),

< auf mindestens 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts erhöht wird oder

< von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht
wird (wobei dies nicht für Gewerbegebiete gilt).

Die Berechnungen erfolgen anhand der mit der 16. BImSchV als Berechnungs-
grundlage verbindlich eingeführten RLS-90 für den Straßenverkehr.

2. Daten- und Plangrundlagen

Der schalltechnischen Untersuchung liegen folgende Quellen zugrunde:

< Lageplan “Pferchäcker”, städtebaulicher Entwurf V2, Gemarkung Lienzingen,
Stadtverwaltung Mühlacker, Stand 02/2020.

< Aktuelle Kataster- und Höhendaten, Planungs- und Baurechtsamt Mühlacker,
per Mail erhalten am 05.06.2020.

< Bebauungsplanübersicht Stadtteil Lienzingen, Planungs- und Baurechtsamt
Mühlacker, Stand 2017.

< Verkehrsmengenangaben aus dem Fachbeitrag Verkehr zum Bebauungsplan
“Pferchäcker”, Modus Consult Dr. Frank Gericke GmbH, Stand 06/2020.
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< Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes vom 12.06.1990, 6), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18.
Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269).

< Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS 90 (1990), Bundesminister für
Verkehr, Abt. Straßenbau; eingeführt durch Allgemeines Rundschreiben Stra-
ßenbau Nr. 8/1990 des Bundesministers für Verkehr.

< Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast
des Bundes - VLärmSchR 97, Allg. Rundschreiben Straßenbau Nr. 26/1997 vom
02.06.1997, zuletzt geändert am 25.06.2010 (Rundschreiben des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung - Az. StB 13/7144.2/01 / 11206434). 

3. Beschreibung der Baumaßnahme und vorhandener Nutzungen

Die Abschnitte zur Begradigung der L 1134 / Zaisersweiherstraße sowie zum
Neubau eines Anschlusses zur nördlichen Anbindung  des Baugebietes ‘Pferchä-
cker’ liegen auf Gemarkung der Stadt Mühlacker im Norden des Stadtteil Lienzin-
gen im Bereich der Wohnbebauung ‘Am Spottenberg’ und ‘Schönblickweg’. Die
Länge des Bauabschnitts beträgt ca. 200 m. Am nördlichen Ortsrand des Teilorts
Lienzingen, westlich der Baumaßnahme, finden sich im Bereich der Straße ‘Am
Spottenberg’ sowie dem Schönblickweg  Einfamilienhäuser im Allgemeinen
Wohngebiet. Im Baugebiet ‘Pferchäcker’ sollen 61, bis zu 3-geschossige Wohnhäu-
ser im Allgemeinen Wohngebiet entstehen.

Die Begradigung der L 1134 liegt auf einer Anhöhe des Scherbentalbachs. Das
Gelände dort ist im wesentlichen Eben, die umliegende Bebauung nach Süden
jedoch abfallend.

4. Beurteilungsgrundlagen

Grundlage zur Beurteilung der Zumutbarkeit von Verkehrsgeräuschen ist das
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15. März 1974, neugefasst durch
Bek. v. 17. Mai 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019
(BGBl. I S. 432). Hiernach gilt gemäß § 41 Abs.1:

"... bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen sowie von
Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen und Straßenbahnen ist ... sicherzustellen,
dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräu-
sche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar
sind".
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Gebietsnutzung
Immissionsgrenzwerte in dB(A)

tags (6 - 22 Uhr) nachts (22 - 6 Uhr)

1 Krankenhäuser, Schulen, Altenheime 57 47

2 Reine und Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS)

59 49

3 Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Misch-
gebiete (MI)

64 54

4 Gewerbegebiete (GE) 69 59

Tab. 1: Immissionsgrenzwerte für Verkehrslärm nach der 16. BImSchV

§ 41 Abs. 2 BImSchG bestimmt, dass dies nicht gilt, soweit die Kosten für Schutz-
maßnahmen außer Verhältnis zum Schutzzweck stehen. Der § 50 BImSchG regelt
außerdem, dass bei der räumlichen Planung Immissionskonflikte zu vermeiden
sind.

Aufgrund von § 43 BImSchG wurde zur Durchführung des § 41 und des § 42 bei
Straßen und Schienenwegen die ´16. Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16.
BImSchV)´  vom 12. Juni 1990, geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 18.12.2014
erlassen. Darin sind die folgenden Immissionsgrenzwerte festgesetzt:

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Verkehrsgeräusche ist beim Neubau oder einer wesentlichen Änderung von
Straßen sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel im Prognosejahr (hier: 2035)
die Immissionsgrenzwerte nicht überschreitet. Im Falle einer Überschreitung sind
geeignete Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Zur Einstufung der Baumaßnahme der Begradigung der L 1134 einschließlich des
Anschlusses des Baugebietes ist primär zu klären, ob es sich dabei um die bauli-
che Erweiterung einer Straße um einen durchgehenden Fahrstreifen für den
Kraftfahrzeugverkehr im Sinne des §1, Absatz 2, Satz 1 der 16. BImSchV oder um
eine wesentliche Erhöhung der Beurteilungspegel des von dem durch einen
erheblichen baulichen Eingriff geänderten Verkehrswegs im Sinne des §1, Absatz
2, Satz 2 handelt. Bei der Einstufung ist gemäß den ´Richtlinien für den Verkehrs-
lärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97)´
Ausgabe 1997, Abschnitt VI, Kapitel 10.1 zu verfahren.

Bei den Maßnahmen der Begradigung der L 1134 sowie dem Bau der Anschluss-
stelle zur Erschließung des Bebauungsplangebietes “Pferchäcker”, die auf ca. 200
m Länge in die bauliche Substanz der Straße eingreifen, handelt es sich nicht um
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einen Neubau der L 1134, sondern um einen erheblichen baulichen Eingriff in den
bestehenden Straßenraum, dessen räumliches Erscheinungsbild erhalten bleibt
und daher im Hinblick auf eine schalltechnisch wesentliche Änderung zu prüfen
ist.

Die Voraussetzungen für eine wesentliche Änderung sind in § 1 (2) der 16.
BImSchV abschließend aufgeführt.

Eine Änderung ist wesentlich, wenn

1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den Kraft-
fahrzeugverkehr (...) baulich erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem
zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(-
A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht
wird. 

Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu
ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 dB(A)
am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff
erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.

Trifft mindestens eines der beschriebenen Kriterien einer wesentlichen Änderung
zu, sind im anschließenden Untersuchungsschritt die Beurteilungspegel aufgrund
des zu ändernden Verkehrswegs mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV
zu vergleichen. Dabei sind nur die durch das Ausbauvorhaben verursachten
Immissionen darzustellen; eine Überlagerung der Beurteilungspegel mehrerer
Verkehrswege erfolgt bei der Berechnung nicht.

Die Ausdehnung des Untersuchungsraums wird gemäß der im Abschnitt X der
VLärmSchR 97 dargestellten Skizze bestimmt.
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Abb. 1: Ausdehnung des Lärmschutzbereichs gemäß VLärmSchR 97

Im vorliegenden Fall liegen alle schutzwürdigen Nutzungen innerhalb des Bau-
abschnitts (vgl. Immissionsorte (IO)-1 bis -12). Alle schutzwürdigen Nutzungen
sind einem Allgemeinen Wohngebiet zuzuorden.

Als maßgebliche Schallquelle ist daher für alle betrachteten Immissionsorte
innerhalb des Bauabschnitts die gesamte Verkehrslärmbelastung der L 1134 /
Zeiserweiherstraße im Begradigungsbauabschnitt sowie in den baulich unver-
änderten Randbereichen anzusetzen.

Die 16. BImSchV regelt außerdem das Verfahren für die Berechnung des Beur-
teilungspegels zur Feststellung der Belastung durch Verkehrsgeräusche. Die
Berechnung des Beurteilungspegels erfolgt – ausgehend von den ermittelten
Verkehrsmengen und den sonstigen schalltechnisch relevanten Parametern
(Geschwindigkeit, Straßenoberfläche, Steigung, etc.) – gemäß § 3 der 16. BImSchV
nach deren Anlage 1 und, soweit die dort genannten Anwendungsvorausset-
zungen nicht zutreffen, nach Abschnitt 4.0 der Richtlinien für den Lärmschutz an
Straßen (RLS-90) des Bundesministers für Verkehr, Ausgabe 1990.
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5. Herleitung der Emissionspegel

Die nachfolgend hergeleiteten Emissionspegel dienen als Eingangsdaten für die
Schallausbreitungsrechnungen. Die Emissionspegel Tag / Nacht der L 1134 wer-
den gemäß RLS-90 berechnet. Als Grundlage dienen die Verkehrsmengenangaben
des Fachbeitrags Verkehr zum Bebauungsplan “Pferchäcker” (künftige Situation
der Variante 2, mit Nordanbindung, Prognose 2035) von Modus Consult, Karlsruhe.

Die Grundlagen für die schalltechnische Bewertung beziehen sich auf den
durchschnittlichen Tag eines Jahres (DTV) im Prognosejahr 2035 und werden im
Weiteren für die maßgeblichen Querschnitte im Zeitraum Tag (6-22 Uhr) und
Nacht (22-6 Uhr) dokumentiert.

Neben den Verkehrsmengen des fließenden Straßenverkehrs gehen weitere
schalltechnische Parameter wie zulässige Geschwindigkeiten und Lkw-Anteile in
die Berechnung ein. Auf Straßenabschnitten mit Geschwindigkeiten bis zu 50
km/h wird kein Korrektursummand für die Straßenoberfläche, d.h.  DStrO = 0 dB(A)
angesetzt. Zuschläge DStg für Längsneigungen > 5% werden in Abhängigkeit der
Neigung in Teilabschnitten der jeweiligen Straßenabschnitte in der Regel auto-
matisch erteilt und treten in vorliegendem Fall im Bereich der Zaisersweiher-
straße auf.

Die maßgebenden stündlichen Verkehrsmengen MT und MN sowie die Lkw-Anteile
pT und pN liegen aus der Verkehrsuntersuchung vor und werden entsprechend
berücksichtigt. Für die Zaisersweiherstraße wurde im Bereich der Serpentinen
eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im schalltechnischen Modell
angesetzt, da hier aufgrund der Kurven die faktische Geschwindigkeit nicht höher
ist. Außerhalb des Ortsschildes in Richtung Zaisersweiher besteht ein Tempolimit
von 80 km/h.

Die nachstehende Tabelle 2 zeigt die den Berechnungen zugrunde liegenden
Ausgangsdaten zum Prognose-Nullfall 2035 (d.h. ohne das Baugebiet ‘Pferchä-
cker’ und die Begradigung der L 1134).
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Prognose-Nullfall 2035 DTV DStrO Lkw-Anteil zul. Geschwin-
digkeit

Lm,E

pT pN v Pkw v Lkw tags nachts

Abschnitt von / bis Kfz/24h dB(A) % % km/h km/h dB(A)

L 1134 Raithstraße / Ein-
mündung
Wirtschaftsweg

4.362 0 4,8 4,4 50 50 57,9 49,9

L 1134 Einmündung
Wirtschaftsweg /
Schönblickweg 

4.483 0 4,9 4,4 50 50 58,0 49,9

L 1134 Schönblickweg / Ri.
Zaisersweiher

4.483 -2 4,9 4,4 80 80 59,3 51,3

Tab. 2: Berechnungsgrundlagen und Emissionen Prognose-Nullfall 2035

Prognose-Planfall 2035 DTV DStrO Lkw-Anteil zul. Geschwin-
digkeit

Lm,E

pT pN v Pkw v Lkw tags nachts

Abschnitt von / bis Kfz/24h dB(A) % % km/h km/h dB(A)

L 1134 Raithstraße / Ein-
mündung
Wirtschaftsweg

4.466 0 4,8 4,4 50 50 57,9 49,9

L 1134 Einmündung
Wirtschaftsweg /
Einmündung
Baugebiet

4.437 0 5,0 4,4 50 50 58,0 49,9

L 1134 Einmündung
Baugebiet / Schön-
blickweg 

4.521 0 4,9 4,4 50 50 58,1 50,0

L 1134 Schönblickweg / Ri.
Zaisersweiher

4.521 -2 4,9 4,4 80 80 59,4 51,3

Tab. 3: Berechnungsgrundlagen und Emissionen Prognose-Planfall 2035

Die nachstehende Tabelle 3 zeigt die den Berechnungen zugrunde liegenden
Ausgangsdaten zum Prognose-Planfall 2035 (d.h. mit dem Baugebiet ‘Pferchäcker’
und der Begradigung der L 1134).
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6. Schalltechnische Berechnungen

6.1 Schalltechnisches Geländemodell

Die Berechnung der Geräuschbelastung erfolgt in einem 3-dimensionalen schall-
technischen Geländemodell (SGM).

Das SGM enthält die vorhandene Bebauung im Untersuchungsgebiet, vorhandene
bzw. vorgesehene Geländehöhen und Bruchkanten sowie Immissionsorte an der
vorhandenen Bebauung zur Berechnung stockwerksbezogener Geräuschbelastun-
gen. Die Immissionsorte sind repräsentativ für die schalltechnische Situation
ihrer Umgebung. Die Höhe und die Geschossigkeit der vorhandenen Gebäude
wurden im Rahmen der Ortsbegehung erfasst.

Das SGM für die Szenarien vor und nach dem baulichen Eingriff enthält die maß-
gebenden vorhandenen und verlegten Straßenabschnitte als Linienquellen.

6.2 Schallausbreitungsberechnungen

          Plan 1-3 Die Berechnung der Schallimmissionen wurde im Untersuchungsgebiet an ins-
gesamt 4 repräsentativen Bestandsgebäuden mit 7 Immissionsorten sowie 5
repräsentativen Freifeldpunkten im geplanten Baugebiet stockwerksscharf
durchgeführt. Die genaue Lage der Immissionsorte kann den Plänen 1 bis 3 in der
Anlage entnommen werden.

Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgte unter Berücksichtigung von
schallpegelmindernden Hindernissen (Bebauung, Gelände, etc.) auf dem Aus-
breitungsweg sowie unter Berücksichtigung der jeweils 1. Reflexion gemäß den
Vorgaben der RLS-90. Die berechneten stockwerksbezogenen Beurteilungspegel
am Tag (6.00 - 22.00 Uhr) und in der Nacht (22.00 - 6.00 Uhr) werden in immis-
sionsortbezogenen Tabellen im Plan 1 für den Prognose-Nullfall und im Plan 2 für
den Prognose-Planfall dargestellt. In Plan 3 werden die Veränderungen der
Verkehrslärmimmissionen in Pegeldifferenzen zwischen den Planfälle ohne/mit
Begradigung der Landesstraße dargestellt.

Tab. 1 Die Beurteilungspegel in den Szenarien vor und nach der Baumaßnahme, die
Pegeländerungen sowie die Beurteilung nach der 16. BImSchV sind zusammenge-
fasst auch in der Tabelle 1 (Immissionsorte innerhalb des Bauabschnitts) in der
Anlage dargestellt. 

Die in den Plänen und Tabellen wiedergegebenen Beurteilungspegel wären
entsprechend den Vorgaben der Verkehrslärmschutzrichtlinie - 16. BImSchV auf
ganze dB(A) aufzurunden. Erst im zutreffenden Anwendungsfall des § 1 Abs. 2
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Nr. 2 ist dagegen die Differenz der Beurteilungspegel aufzurunden. In vorliegen-
dem Fall wird von der Rundung der Pegel abgesehen und der besseren Nachvoll-
ziehbarkeit wegen eine Darstellung der Pegel mit einer Kommastelle vorgenom-
men.

Die Berechnungen werden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm
SoundPLAN Vers. 8.2 der SoundPLAN GmbH durchgeführt.

6.3 Berechnungsergebnisse und deren Beurteilung

6.3.1 Prognose-Nullfall (vor der Begradigung der L 1134)

          Plan 1 Wie die immissionsortbezogenen Ergebnistabellen im Plan 1 bzw. in der Anhang-
Tabelle 1 die Spalten ´Beurteilungspegel vor dem baulichen Eingriff´ zeigen,
betragen die höchsten Beurteilungspegel vor der Begradigung der L 1134: 

< bis zu 59,9 / 51,7 dB(A) tags / nachts an der Nordostfassade an dem zur L 1134
nächstgelegenen Gebäude im Allgemeinen Wohngebiet (vgl. IO-4, Am Spotten-
berg 2), 

< bis zu 56,5 / 48,4 dB(A) tags / nachts an der Südostfassade der Wohnbebauung
im Allgemeinen Wohngebiet (vgl. IO-7, Am Spottenberg 3),

< bis zu 51,6 / 43,6 dB(A) tags / nachts  im Südwesten des geplanten Baugebiets
‘Pferchäcker’ im Allgemeinen Wohngebiet (vgl. IO-8) und

< bis zu 49,2 / 41,2 dB(A) tags / nachts im Westen des geplanten Baugebiets
‘Pferchäcker’ im Allgemeinen Wohngebiet (vgl. IO-9).

 
6.3.2 Prognose-Planfall (nach er Begradigung der L 1134)

            Plan 2 Die immissionsortbezogenen Ergebnistabellen im Plan 2 bzw. die Spalten ´Beur-
teilungspegel nach dem baulichen Eingriff´ der Anhang-Tabelle 1 zeigen die
höchsten Beurteilungspegel nach der Begradigung der L 1134. 

            Plan 3 Den immissionsortbezogenen Ergebnistabellen im Plan 3 sowie den Spalten
´Pegeldifferenz vor/nach´ dem baulichen Eingriff können die Pegelveränderungen
der Begradigung der L 1134 entnommen werden. Es berechnen sich Beurteilungs-
pegel:

< bis zu 54,4 / 46,3 dB(A) tags / nachts an der Nordostfassade an dem zur L 1134
nächstgelegenen Gebäude im Allgemeinen Wohngebiet (vgl. IO-4, Am Spotten-
berg 2). Hier berechnen sich gegenüber dem Prognose-Nullfall Pegelverände-
rungen von bis zu -5,7 / -5,6 dB(A) tags / nachts;
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< bis zu 55,2 / 47,2 dB(A) tags / nachts an der Südostfassade der Wohnbebauung
im Allgemeinen Wohngebiet (vgl. IO-7, Am Spottenberg 3). Hier berechnen sich
gegenüber dem Prognose-Nullfall Pegelveränderungen von bis zu -1,3 / -1,2
dB(A) tags / nachts;

< bis zu 53,0 / 45,0 dB(A) tags / nachts  im Westen des geplanten Baugebiets
‘Pferchäcker’ im Allgemeinen Wohngebiet (vgl. IO-8). Hier berechnen sich
gegenüber dem Prognose-Nullfall Pegelveränderungen von bis zu +1,4 dB(A)
tags / nachts;

< bis zu 51,0 / 42,9 dB(A) tags / nachts im Nordwesten des geplanten Baugebiets
‘Pferchäcker’ im Allgemeinen Wohngebiet (vgl. IO-10). Hier berechnen sich
gegenüber dem Prognose-Nullfall Pegelveränderungen von bis zu +1,9 / 1,8
dB(A) tags / nachts.

6.4 Beurteilung

Tab. 1 Wie der Tabelle 1 in der Anlage entnommen werden kann, berechnen sich in
Mühlacker-Lienzingen maximale Pegelerhöhungen von bis zu 1,9 dB(A) am Tag
und 1,8 dB(A) in der Nacht (vgl. IO-9, Freifeldpunkt im Baugebiet ‘Pferchäcker’) bei
Beurteilungspegeln von maximal 53,0 / 45,0 dB(A) tags / nachts  (vgl. IO-8, Frei-
feldpunkt im Baugebiet ‘Pferchäcker’). Im Bereich der Bestandsbebauung west-
lich der L 1134 verringern sich die Beurteilungspegel um bis zu -6,0 / -5,9 dB(A)
tags / nachts (vgl. IO-5, Am Spottenberg 2).

An allen Gebäuden im Wohngebiet ‘Am Spottenberg’ sowie allen Freifeldpunkten
im Baugebiet ‘Pferchäcker’ im Einwirkungsbereich der Baumaßnahme beträgt die
Pegelzunahme weniger als (aufgerundet) 2,1 dB(A) und die Beurteilungspegel an
sich liegen deutlich unterhalb von 70 / 60 dB(A) tags / nachts.

Demnach kommt der § 1 Absatz 2 Satz 2 der 16. BImSchV für den erheblichen
baulichen Eingriff nicht zur Anwendung, da weder Pegelerhöhungen von (aufge-
rundet) mindestsens 3 dB(A) auftreten, noch die Beurteilungspegel von 70 / 60
dB(A) tags / nachts bzw. darüber hinaus erhöht werden.

Es liegt an keinem schutzwürdigem Gebäude eine wesentliche Änderung vor. Ein
Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach ergibt sich somit an keinem Im-
missionsort. 

Schallschutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Begradigung der Landes-
straße sind nicht erforderlich.
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7. Zusammenfassung

Die Stadt Mühlacker plant im Norden des Stadtteils Lienzingen ein neues Bau-
gebiet. Zur planungsrechtlichen Sicherung der vorgesehenen Siedlungserweite-
rung wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Ausgehend von der Realisierung der
Baugebietsvariante 2 mit 61 Bauplätzen sowie der Anbindung an die L 1134 /
Zeisersweiherstraße hat sich das Land Baden-Württemberg bereit erklärt, die
L 1134 im Bereich des Wohngebietes ‘Am Spottenberg’ zu begradigen. 

Nach den Regelungen der VLärmSchR 97, Abschnitt VI, Kapitel 10.1 (2), handelt es
sich bei der Begradigung der L 1134 um einen erheblichen baulichen Eingriff in
den Straßenraum, der im Hinblick auf das Vorliegen einer schalltechnisch we-
sentlichen Änderung zu beurteilen ist.

Eine wesentliche Änderung im Sinne der 16. BImSchV, § 1 Absatz 2, Satz 2, ist ein
solcher erheblicher baulicher Eingriff dann, wenn durch diesen Eingriff der bisher
vorhandene Lärmpegel in schützenswerten Gebieten oder an schützenswerten
Anlagen

< um mindestens 3 dB(A) erhöht wird (was tatsächlich bereits bei 2,1 dB(A) zu-
trifft, da die Pegelzunahme ganzzahlig aufzurunden ist),

< auf mindestens 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts erhöht wird oder

< von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter erhöht
wird (wobei dies nicht für Gewerbegebiete gilt).

Die Berechnungen erfolgen anhand der mit der 16. BImSchV als Berechnungs-
grundlage verbindlich eingeführten RLS-90 für den Straßenverkehr.

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Durch die Begradigung der L 1134 und dem Anschluss des Baugebietes ‘Pferchä-
cker’ an das Hauptverkehrsnetz berechnen sich im Bereich des geplanten Bau-
gebietes “Pferchäcker” maximale Pegelerhöhungen von bis zu 1,9 dB(A) am Tag
und 1,8 dB(A) in der Nacht bei Beurteilungspegeln von maximal 53,0 / 45,0 dB(A)
tags / nachts. Im Bereich der Bestandsbebauung westlich der L 1134 verringern
sich die Beurteilungspegel um bis zu -6,0 / -5,9 dB(A) tags / nachts. 

An allen Wohngebäuden im Einwirkungsbereich der Ausbaumaßnahme beträgt
die Pegelzunahme weniger als (aufgerundet) 2,1 dB(A) und die Beurteilungspegel
an sich liegen deutlich unterhalb von 70 / 60 dB(A) tags / nachts.

Demnach kommt der § 1 Absatz 2 Satz 2 der 16. BImSchV für den erheblichen
baulichen Eingriff nicht zur Anwendung, da weder Pegelerhöhungen von (aufge-

Stadt Mühlacker
Begradigung der L 1134
Bruchsal 07.09.20   Mühlacker - B-Plan Pferchäcker - Begradigung L 1134.wpd



Schalltechnische Untersuchung zum erheblichen baulichen Eingriff 16

rundet) mindestsens 3 dB(A) auftreten, noch die Beurteilungspegel von 70 / 60
dB(A) tags / nachts bzw. darüber hinaus erhöht werden.

Es liegt an keinem schutzwürdigem Gebäude eine wesentliche Änderung vor. Ein
Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach ergibt sich somit an keinem Im-
missionsort. 

Schallschutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Begradigung der Landes-
straße L 1134 sind nicht erforderlich.
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Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz
vor dem nach vor/nach

 baulichen Eingriff  baulichen Eingriff  baulichen Eingriff Grenzwert
Nr. Richtung Geschoss LrT LrN LrT LrN LrT LrN wesentliche über- Anspruch auf 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Änderung? schritten? Schallschutz?
Schönblickweg 3   Nutzung  WA   Grenzwert   59 / 49

1 NO EG 49,9 41,8 49,7 41,7 -0,2 -0,1 nein nein nein
1 NO 1.OG 50,5 42,5 50,6 42,5 0,1 0,0 nein nein nein

Am Spottenberg 1   Nutzung  WA   Grenzwert   59 / 49

2 NO EG 51,4 43,3 51,3 43,2 -0,1 -0,1 nein nein nein
2 NO 1.OG 51,9 43,8 51,8 43,7 -0,1 -0,1 nein nein nein
3 SO EG 50,0 41,9 49,1 41,0 -0,9 -0,9 nein nein nein
3 SO 1.OG 51,9 43,8 50,7 42,7 -1,2 -1,1 nein nein nein

Am Spottenberg 2   Nutzung  WA   Grenzwert   59 / 49

4 NO EG 58,6 50,4 52,9 44,8 -5,7 -5,6 nein nein nein
4 NO 1.OG 59,9 51,7 54,4 46,3 -5,5 -5,4 nein nein nein
5 SO EG 56,6 48,5 50,8 42,7 -5,8 -5,8 nein nein nein
5 SO 1.OG 58,1 50,0 52,1 44,1 -6,0 -5,9 nein nein nein

Am Spottenberg 3   Nutzung  WA   Grenzwert   59 / 49

6 N EG 54,1 46,0 49,9 41,9 -4,2 -4,1 nein nein nein
6 N 1.OG 56,1 48,0 51,1 43,0 -5,0 -5,0 nein nein nein
7 O EG 54,7 46,7 54,8 46,8 0,1 0,1 nein nein nein
7 O 1.OG 56,5 48,4 55,2 47,2 -1,3 -1,2 nein nein nein

IO-8   Nutzung  WA   Grenzwert   59 / 49

8 EG 50,4 42,3 51,7 43,7 1,3 1,4 nein nein nein
8 1.OG 51,1 43,0 52,5 44,4 1,4 1,4 nein nein nein
8 2.OG 51,6 43,6 53,0 45,0 1,4 1,4 nein nein nein

IO-9   Nutzung  WA   Grenzwert   59 / 49

9 EG 48,0 40,0 49,8 41,7 1,8 1,7 nein nein nein
9 1.OG 48,6 40,6 50,5 42,4 1,9 1,8 nein nein nein
9 2.OG 49,2 41,2 51,0 42,9 1,8 1,7 nein nein nein

IO-10   Nutzung  WA   Grenzwert   59 / 49

10 EG 46,1 38,0 47,6 39,5 1,5 1,5 nein nein nein
10 1.OG 46,6 38,5 48,2 40,2 1,6 1,7 nein nein nein
10 2.OG 47,1 39,0 48,7 40,7 1,6 1,7 nein nein nein

IO-11   Nutzung  WA   Grenzwert   59 / 49

11 EG 45,4 37,4 46,0 38,0 0,6 0,6 nein nein nein
11 1.OG 45,7 37,7 46,4 38,3 0,7 0,6 nein nein nein
11 2.OG 45,8 37,7 46,7 38,6 0,9 0,9 nein nein nein

IO-12   Nutzung  WA   Grenzwert   59 / 49

12 EG 43,4 35,4 44,1 36,1 0,7 0,7 nein nein nein
12 1.OG 43,7 35,6 44,5 36,4 0,8 0,8 nein nein nein
12 2.OG 43,9 35,8 44,8 36,7 0,9 0,9 nein nein nein

Mühlacker - Lienzingen
Bebauungsplan "Pferchäcker"
Veränderung ohne/mit Begradigung der L 1134
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